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/  8 verſteht ſich aber von ſelbſt, daß der Diener int Ernſtfalle

die Zuſtimmung der Kranken Aben ud ſie vorſichtig er

mahnen muß, wie der Arzt vor einer gefährlichen Operation.
Er kann etwa ſagen: * Falls Sie wollen, gebe ich Ihnen ein Mittel
zur Dämpfung der übergroßen merzen; aber ich mache Sie auf
merkſam, daß dadurch der Körper nach und nach geſchwächt wird,
weshalb Sie auf den ernſten Augenblic bälder gefaßt ſein müßten!“

bin jedem Leſer dieſer Schrift ankbar, 4. im Falle
ich In der Löſung der Kaſuſſe 3u milde geweſen bin, n dieſer Stelle
mN offener nd kollegialer Weiſe mit Beibringung ernſter Gründe
mir entgegentritt und 1 zur Löſung verwickelter Fragen, die öfter
als einmal in unſerer Zeit vorkommen, beiträgt. —  — angeführten
Fälle mögen als Illuſtration dienen 3u dem Ausſpruche eines alten
Praktikus: „Eine Aſtora für Großſtädte muß erſt ge  rieben werden.“

Wien. Honorius ett E —XM Lector 60 NMO!

(Der blinde Paſſagier.) Ein tudent, Kallidus mit
Namen, der der äußerſten Peripherie einer Großſtadt wohnt und
häufig die verſchiedenen Straßenbahnen benützt, Uum die m Zentrum
gelegene Univerſität und andere öffentliche Anſtalten zu beſuchen,
wendet einen beliebten Kunſtgriff V bei dieſen Fahrten möglichſt
wenig Usgaben zu machen. Er ſteigt einer ar frequentierten
Halteſtelle, aber nicht immer an der nämlichen, zugleich Ait vielen
anderen N den Zug und bleibt dann auf der hinteren Plattform,
die meiſtens on ich beſetzt iſt, unter den übrigen Paſſagieren
ehen Hat ihn der Kondukteur, welcher den Neuangekommenen Fahr⸗
karten anbietet, beim Einſteigen beobachtet oder wird 6* von ihm
ofort einer Karte interpelliert, dann aQu ſich eine oder
weiſt reſpektive ſeine bonnementskarte Durchlochen vor; ſonſt
aber chenkt ihm keine Aufmerkſamkeit, ondern benimmt ſich mit
gut geſpielter Unbefangenheit bie einer, der ſich ſchon längſt im
Beſitze eines Fahrbillets befindet, und Ahr ohne zahlen, Als
„blinder Paſ

10 mit Ein glücklicher uſd hat S gefügt, daß

bisher noch nie ohne giltige Fahrkarte von einem Reviſor
eten wurde, und ˙ gedenkt E ſeine Erſparungskünſte auch ferner⸗
hin praktizieren.

Er glaubt, dies niit E ewiſſen tun zu dürfen QAus fol
genden Gründen Erſtens, ſagt Eu, ſei eS überhaupt nicht Sache der
Paſſagiere, für den pekuniären Vorteil der betreffenden Betriebs⸗
geſellſchaft zu ſorgen;

* dies ſei vielmehr Sache des Kondukteurs, der
eigens dazu angeſtellt und dafür bezahlt werde, daß die Reiſen⸗
den überwache, die Fahrgelder eintreibe und mn allem die Rechte
der Bahnverwaltung wahre; darum werde auch E und mu
aus eigenem das ehlende erſetzen, wenn vom Reviſor überführt
werden könne, daß jemanden ohne Bezahlung habe mitfahren
laſſen Ueberdies, meint Kallidus, füge ein linder Paſſagier der
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Betriebsverwaltung keinerlei Schaden zu, da 10 ſeinetwegen nicht
mehr 0 oder elektriſche verbraucht oder n eine ehr⸗
ausgabe gemacht werde; darum iege auch bei ihm die Sache ganz
anders, als etwa bei einer Zechprellerei.

Es entſteht uUn die 0  E rage Sind die von .·
dus angewandten Erſparungskünſte erlaubt? II ſt zur nach
träglichen Zahlung ver  1  Li, und wenn 12, wie kann ieſelbe am
beſten bewerkſtelligt werden?

du iſt zu der von ihm beliebten Praxis nicht berech  —  —
tigt Die Gründe, mit denen ihre Erlaubthei beweiſen ſucht,
ind nuL Scheingründe, ohne innere Kraft Was das erſte Argu
ment angeht, ſo hat reilich vor en anderen der Kondukteur die

das Intereſſe der Bahnverwaltung wahrzunehmen und darum
auch eine entſprechende Kontrolle ber die ein⸗ und ausſteigenden
Paſſagiere üben, ſo eit dies bei der übergroßen Zahl und dem
beſtändigen Wechſel derſelben überhaupt möglich iſt Aber QAus dieſer
Ver  1  ung des Bahnbeamten 09 keineswegs, daß die Reiſenden
ihrerſeits un dieſem Punkte jeglicher Verpflichtung enthoben ſeien.
ſt eS doch eine weſentliche Forderung der ſogenannten ausgleichen⸗
den Gerechtigkeit (iIUstitia commutativa), daß bei einem oneroſen
Kontrakt oder Quaſikontrakt, wie offenbar hier einer vorliegt, einer
gewiſſen eiſtung von der einen Seite (Beförderung des Paſſagiers
auf einer beſtimmten Strecke der Straßenbahn) eine gleichwertige
Gegenleiſtung auf der anderen Seite (Entri  ung des Fahrgeldes)
entſpreche. eil alſo Kallidus ſeinerſeits die von der Bahnverwal⸗
tung zur Verfügung geſtellte Fahrgelegenheit im eigenen Intereſſe
benützt, o hat auch die Verwaltung ihrerſeits ohne weiteres An⸗
pruch auf Bezahlung. Und wenn Qutdu meint, die Bahngeſell

erhebe dieſen Anſpruch nUUL für den Fall, daß der Kondukteur
ihm gleichſam das eſſer an die ru etzt und ausdrückli das
Geld abverlangt aber olle ſie ihm koſtenfreie Fahrt e·
tatten ſo iſt dies eine völlig unbegründete Annahme Im Gegenteil
I der Umſtand, daß die Bahnverwaltung trotz des rieſigen Ver⸗
kehres m jedem Zug einen einzigen Billeteur anſtellt und ſich
mit einer ehr rückſichtsvollen Kontrolle begnügt, deutlich afür, daß
ſie bei der Eintreibung der Fahrgelder auf die Ehrlichkeit und das
Entgegenkommen des reiſenden Publikums rechnet. In der Tat, ame  2

einmal ſo weit, daß viele Paſſagiere den nämlichen Grundſätzen
huldigten, wie unſer ＋

Idu

. und ſich die Bezahlung örmlich ab
nötigen ließen, dann wäre die Bahnverwaltung gezwungen, die Zahlder Billeteure zu verdoppeln, demgemäß auch die Preiſe der Fahrkarten zu erhöhen und ber ies den ein⸗ und ausſteigenden Fahr
gäſten gegenüber eine äſtige Kontrolle zu handhaben, zum
Schaden und Aerger des Publikums. Uebrigens On die Rück
ſicht auf die Pflicht der Wohlanſtändigkeit und das Cb der e

den Nächſten jedermann dazu vermögen, offen und ehrlich
Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. II. 1907 26
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aus freien Stücken ſeine U zu bezahlen und ſo dem m  .
vielgeplagten Kondukteur die Ausübung ſeines ohnedies mühevollen
Amtes ein wenig leichter machen. Der zweite Grund, mit
dem QAllidu ſein orgehen vor dem Tribunal ſeines eigenen Ge
iſſens zu rechtfertigen Ucht iſt ebenſo infällig als der erſte

meint, habe der Betriebsgeſellſchaft keinen Schaden zugefügt,
da 10 ſeinetwegen kein Mehrverbrauch von 0  C, elektriſcher
oder dergleichen notwendig geworden ſei Aber iſt eS denn nicht
L daß der genannten Geſellſchaft eine ihr von rechtswegen 9e
ührende Einnahme vorenthalten wird? Und was dann, al⸗

un einem chon dicht beſetzten uge den letzten noch freien
Platz erobert nd ſo Urſache wird, daß ern anderer, der ohne An
An ſeine Schuldigkeit bezahlt hätte, nicht mehr mitfahren kann?
Was endlich dann, wenn viele Fahrgäſte des Kallidus rundſä
und Praktiken den ihrigen ten

IIL Nach dem Geſagten iſt eS klar, daß du zum nach
träglichen adenerſatz verpflichte iſt, nd nicht bloß für den
Fall, da ſich der Ungerechtigkeit ſeiner Handlungsweiſe von
Anfang an mehr oder weniger lar bewußt war, ondern auch dann,
wenn infolge irriger Auffaſſung ſeine Kunſtgriffe für rlaubt NI

eſehen nd ſich darum keiner formellen Sünde chuldig gemacht hat
Man wende nicht ein, daß man nach allgemeiner ehre der Moj
raliſten Schädigung (damnificatio) des Nächſten nUur dann
zum Erſatz verhalten ſei, wenn ieſelbe vor ott ſchu

AL C0
logice culpabilis) geweſen. Hier handelt eS ſich eben nicht Um eine
eigentliche Schädigung, die nUuL den andern benachteiligt, dem Täter
ſelbſt aber einen Vorteil bringt (Ef. Noldin 1Dr (it 419); Kal—
lidus iſt 10 durch Anwendung ſeines Kniffes jedesmal ſozuſagen
„reicher geworden“ (ditior factus est; (f. NO din 449. a
oder efinde ſich genauer geſprochen, noch immer M eſi der
vorenthaltenen Fahrgelder, auf welche die Bahnverwaltung von rechts

An pru hat Darum muß gleichgeſtellt werden einem
Menſchen, der O Hde In den eſi einer remden Sache 9e⸗
kommen iſt Kurz geſagt Es äßt ſich von dem Falle einer
eigentlichen juridiſchen Verjährung abgeſehen nicht der geringſte
un. entdecken, weshalb die urſprüngli vorhandene Verpflichtung,
das ahrge ezahlen, jetzt aufgehört aben ſollte; ſie beſteht
Qher un der Gegenwart ort und drängt zur rfüllung.

wie kann Kallidus dieſer Verpflichtung nachkommen,
ohne che machen nd ſeinem eigenen Rufe zu ſchaden?
Am einfachſten dadurch, daß eine entſprechende Anzahl von Fahr
karten, ſeien eS Abonnementskarten oder andere, Qu und dann
vernichtet (3 verbrennt), ohne ſie ausgenützt zu Aben Auf dieſe
Elſe ird er ein vollſtändiger adenerſatz geleiſtet. Eine nul

teilweiſe und darum nUuLr Der quandam epikiam erlaubte Schadlos⸗
haltung wäre dann egeben, 5350 einem Armen, der on
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die Straßenbahn überhaupt nicht benützt hätte, eine entſprechende
gahl von Billets zur Verfügung ſtellte.

—6  nnsbruck P Oberhammer
VI (Wer rachtet nach Vollkommenheit?) Eudoxia,

eine ſehr tätige nd ſtrebſame Kloſterfrau, 99 ganz offen und
bitterlich bei ihrem Seelenführer, wie unfähig nd ohnmächtig ſie ſei,
nach der Vollkommenheit trachten, während ſie doch durch
ihre Ordensgelübde dazu verpflichtet ſei, wie enn biſchöflich ehr be
(obtes franzö Buch (von deſſen Ueberſetzung chon die zweite
Auflage erſchienen iſt 1904 ausdrücklich 1eſe Verpflichtung erklärt.

„Worin eſteht denn die Vollkommenheit?“ frägt ruhig ihr
Seelenführer Eutropius. Ludoxia bittet ihn, folgende Stellen des
E zu leſen „Die Vollkommenheit eſteht darin, daß ich bei allen
guten oder indifferenten Handlungen der Ehre Gottes ihren Platz
die erſte gebe, meine Befriedigung den zweiten Platz nd

ſeinem Dienſte Die 9  en indifferenten
Handlungen teilen ſich beinahe In das 9  0 (ben Wenn e nvoll⸗
kommenheit ſich e bemächtigt, ſo iſt das ganze Leben eine
Unordnung. Mein Intereſſe iſt uLl zu gewöhnlich der vor
herrſchende Zweck bei allem, was ich tue, dieſes beſtimmt meine
Lebensweiſe. ſuche, wo die Handlungen ſeien, deren beſtimmende
Urſache wirklich die Ehre Gottes iſt gibt eS deren viele?“
„Leider“, fügt Eudoxia inzu, 7  Aben viele bei mir leſe Urſache
nicht, ich denke nicht ott und tue oft, was miu gefällt, ohne
3u wiſſen ob eS zur Ehre Gottes gereicht oder ni 4.* Da agte
3u ihr Eutropius: 5VW rate Ihnen, dieſes Buch beiſeite laſſen
Sie werden doch immer erkennen, ob V  hre andlung gut iſt oder

Tun Sie, was gut iſt, und meiden Sie, was uUn iſt!
Wiſſen Sie nicht, was heute lehrt? ᷓi

edes Werk, das ſittlich
gut iſt, enthält In ſich wenn auch nicht ausdrücklich, ſo doch wirklicheinen Akt der lebe Gottes. MitAben Sie alſo 9  E Ut!
jedem V  hrer 9  en eT trachten Sie nach der Vollkommen
heit.“ Vor Verwirrung wagt nun Eudoxia nicht weiter zu fragenBei den Jahresexerzitien räg ſie aber dem Leiter die ganze
gelegenheit inſtändig wieder vor, indem ſie ihm geſteht, vom voll
kommenen en nichts mehr verſtehen und ihn demütigAufklärung erſucht Was kann ihr beſonderes n aller ürze ſagen?

kommt heutzutage viel darauf 0 daß den Kloſterfrauen,die ſich Im ganzen mit bewunderungswürdiger Aufopferung ihrer
Iin aſt en Ländern der elt (wenigſtens aus ſie nichtvertrieben werden) dem Dienſte Gottes und der 27 ingeben,das Weſen des geiſtigen Lebens gründlich, lar und einfach vor

gelegt werde Alle, bei denen die gute Geſinnung vorherrſcht, ollen,wie auch Eutropius getan hat, ermutigt und zur freudigen Fortſetzung ihres guten nd verdienſtvollen Wandel begeiſtert werden.
EL ihnen ber die Hauptſachen beſtimmte und gediegene Aufklär  —
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